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enschen, das haben Verhal-
tensforscher schon längst
herausgefunden, reagieren
in Extremlagen ganz unter-
schiedlich. Die einen laufen

davon, andere stellen sich der Situation. Im
Fachjargon der Wissenschaftler heißt das
„Fight or Flight“, Flucht oder Kampf – das
Gehirn muss sich blitzschnell aufgrund der
Lagebewertung entscheiden, welche der
beiden Strategien es für das Überleben des
Individuums wählt. Jede Erfahrung dieser
Art addiert sich zum Fundus gelebter Situa-
tionen und hilft dem Gehirn, bessere Ent-
scheidungen zu treffen und die Überlebens-
chancen dementsprechend zu maximie-
ren. Je erfahrener der Mensch,
desto höher die Wahrschein-
lichkeit, dass er in einer
Problemlage die
richtige
Antwort

findet − denn nicht immer ist Davonlaufen
die Garantie zum Überleben.

Weil sie von Menschen geführt wer-
den, verhalten sich auch Unternehmen in
kritischen Situationen – wie die derzeitige,
krisenbedingte – nicht unähnlich: Manche
geraten in Panik, andere bewahren einen
kühlen Kopf. Im besten Fall übersteht die
Firma die Krise und kommt sogar gestärkt
davon; beim schlimmsten Szenario greift
der Firmenmanager in der allgemeinen Pa-
nik zu den falschen Instrumenten und ver-
senkt das Schiff. Reflexartige Entlassungen
oder Preisnachlasse können längerfristig
den Tod einer Firma herbeiführen, weil sie

zum Ende der Krise ausge-
laugt und nicht mehr

wettbewerbsfähig ist.
Bei allen Ge-
meinsamkei-

ten zwi-
s c h e n

Den Krisenspieß umdrehen
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menschlichen und betrieblichen Notfallsi-
tuationen bleibt allerdings den Unterneh-
men etwas mehr Zeit, um zu planen und
sich zu entscheiden. Diese Zeit gilt es be-
sonders effizient zu nutzen, um mehr Kom-
petenz heranzuziehen – nämlich das Fach-
wissen der Beratungsunternehmen.

Nicht alle Krisennachrichten sind
schlechte Nachrichten. Beratungsunter-
nehmen durchforsten Stunde für Stunde
den Blätterwald nach Informationen, die
sie für ihre Kunden einsetzen können.
Denn was bei einigen für Bestürzung sorgt,
zaubert bei anderen ein Lächeln auf die
Lippen.

Erstes Beispiel: Arbeitslosigkeit. Mehr
Menschen auf Jobsuche sind für sozialpo-
litische Ohren reines Gift, doch für den Ar-
beitsmarkt bedeutet das mehr Flexibilität.
Fachkräfte werden billiger und geben in Ta-
rifverhandlungen schneller nach; der Staat
wirbt mit Zuschüssen für Neueinstellungen
und neigt dazu, Lohnnebenkosten zu redu-
zieren. Die Investition in früher teueres –
weil knappes – Personal für Forschung und
Entwicklung, aber auch für das tägliche
Geschäft wird also insgesamt profitabler.

Zweites Beispiel: Flugtickets. In der
Krise winken viele Fluggesellschaften mit
deutlichen Rabatten auf Flugreisen, weil
sie in Schwierigkeiten stecken. Aber für
Unternehmen aus anderen Branchen kann
das eine gute Nachricht sein. Gerade in der
Krise fühlen sich viele Mitarbeiter fern der
Zentrale allein gelassen und brauchen
wenn nicht finanzielle oder betriebliche,
dann doch zumindest moralische Unter-

stützung. Bei geringeren Reisekosten lohnt
es sich jetzt auch finanziell, in den einzel-
nen Betrieben nach dem Rechten zu sehen
und den Kräften vor Ort den Rücken zu
stärken.

Drittes Beispiel: Kapitalbeteiligungen.
Viele Aktien von an Erst- und Zweitbörsen
notierten Unternehmen haben in letzter
Zeit aus irrationalen Gründen schlecht ab-
geschnitten und sind auf historische Tiefst-
werte gerutscht. Für Investoren, die nicht
nach schnellen Kursgewinnen suchen, son-
dern auf Beteiligungen an eigentlich poten-
ziell gesunden Firmen abzielen, kann das
eine gute Chance sein, sich in neue Ge-
schäftsbereiche einzukaufen.

Diese nach dem Zufallsprinzip ausge-
wählten Beispiele aus Bereichen wie Perso-
nalmanagement, Betriebspsychologie oder
Kapitalinvestitionen sind mittlerweile in
zahllosen Fachzeitschriften nachzulesen.
Wie sie – und natürlich viele andere − kon-
kret umgesetzt werden, sollte man aber
nicht dem Zufall überlassen. Über die Not-
wendigkeit und den Einsatz solcher Instru-
mente wissen Beratungsunternehmen bes-
tens Bescheid – das ist schließlich ihr Job.
debizz will mit vorliegender Beilage eine
hoffentlich nützliche Hilfestellung leisten
mit Hinblick auf die Wahl des passenden
Beratungspartners – und damit auch mit
Hinblick auf den richtigen Weg, um den
Spieß sogar in Krisenzeiten umdrehen zu
können.

Ihr
debizz-Team







8 debizz

DEBIZZ/KRISENMANAGEMENT GUIDE

In einer unserer jüngeren Stellungnah-
men in diesem Magazin haben wir bereits
kurz auf die Etappen der kollektiven Ent-
lassung unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Bestimmungen, aber auch der wich-
tigsten Aspekte, die bei diesem in Krisen-
zeiten sehr oft verwendeten Verfahren be-
achtet werden müssen, hingewiesen. Im
vorliegenden Beitrag wollen wir nun auf
die ausschlaggebenden Faktoren, die dieses
Verfahren beeinflussen können, und inbe-
sondere auf die Rolle der Gewerkschaften
aufmerksam machen.

Eine wichtige Rolle, vielleicht sogar die
wichtigste, spielen im Zuge des Verfahrens
zur kollektiven Entlassung zweifelsfrei die
innerhalb der Gesellschaft gegründeten

und für diese repräsentativen Gewerk-
schaften. Sie sind die Stimme der Ange-
stellten und daher die Hauptverhandlungs-
partner der Arbeitgeberschaft.

Die Gewerkschaften greifen insbeson-
dere in der ersten Phase des kollektiven
Entlassungsverfahrens ein, nämlich in der
Etappe der Gespräche und Verhandlun-
gen. Gemäß Art. 79, Buchst. c des Tarif-
vertrages auf nationaler Ebene für die Jah-
re 2007−2010 sollte der Arbeitgeber die
Etappe der Gespräche mit den Gewerk-
schaften innerhalb einer „angemessenen
Frist“ initiieren, das heißt binnen einer 15-
bis 30-tägigen Frist vor der schriftlichen
Mitteilung, die gemäß Art. 711 des Ar-
beitsgesetzbuches an das Arbeitsamt und
an die Arbeitsbehörde übersendet werden
muss. Diese Frist ist variabel und hängt
von der Beschäftigtenzahl der Gesellschaft
ab, in der die kollektive Entlassung durch-
geführt wird. Falls Tarifverträge auf Bran-
chenebene in diesem Sinn abgeschlossen
wurden, so kann die Frist auch länger sein.

Obwohl die zweite Etappe, jene der kol-
lektiven Entlassung selbst, aufgrund der Ge-
währung der Kündigungsfrist, der Ausstel-
lung der Kündigungsbeschlüsse, der Lösung
der Einwände u.a. als wichtiger erscheint,
kann bei einer näheren Prüfung festgestellt
werden, dass die wesentlichen Beschlüsse ei-
gentlich größtenteils während der Verhand-
lungsetappe getroffen werden. Die Etappe

Kanzlei Ha]egan: Die Rolle der
Gewerkschaften im kollektiven
Entlassungsverfahren in Krisenzeiten
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der kollektiven Entlassung ist nichts an-
deres als die Umsetzung der in der Ver-
handlungsetappe getroffenen Beschlüsse.

Wie schon ihr Name besagt, werden in
dieser Phase Verhandlungen zwischen den
Gewerkschaften und der Arbeitgeberschaft
geführt mit Bezug auf die wichtigsten Ver-
fahrensaspekte, und zwar: die Anzahl der
zu entlassenden Arbeitnehmer, die im Zuge
der Entlassung zu berücksichtigenden Kri-
terien, die Gewährung, falls dies der Fall
sein sollte, einer längeren Kündigungsfrist
als die im Tarifvertrag auf nationaler Ebe-
ne für die Jahre 2007–2010 vorgesehene,
das Quantum des Schadensersatzes u.a.

Folglich haben die Gewerkschaften
während der Verhandlungsetappe eine be-
stimmende Rolle, da sie einerseits das Ziel,
für das sie geschaffen wurden − die Vertei-
digung der Rechte der Arbeitnehmer mit
allen Mitteln und die Beschaffung von Ge-
winnen für diese (einige Gewerkschaften
erweisen sich als so effizient, dass sich die
Mitarbeiter sogar freiwillig auf Entlas-
sungslisten eintragen lassen) – leicht verfol-

gen können und andererseits, da sie in die-
ser Etappe die Entscheidungen des Arbeit-
gebers bis zu einem gewissen Grad beein-
flussen können. Das heißt, dass die Ge-
werkschaften zusammen mit den Arbeitge-
bern für die Entscheidungen und die Ab-
wicklung des kollektiven Entlassungsver-
fahrens haften.

Gleichzeitig kann die Einbeziehung der
Gewerkschaften während der Verhand-
lungsetappe und ihre Haftung für die ge-
troffenen Entscheidungen eine Garantie
dafür sein, dass mögliche, von einzelnen,
ehemaligen Angestellten eingereichte Kla-
gen vor Gericht zurückgewiesen werden.
Selbstverständlich kann diese Garantie nur
dann bestehen, wenn die in der Verhand-
lungsetappe getroffenen Entscheidungen
rechtsmäßig in der Entlassungsetappe um-
gesetzt werden, und zwar unter Einhaltung
der Kündigungsfristen, des Formalismus
der Entlassungsbeschlüsse usw.

Ioana Ha]egan LLM,
Managing Partner

Kanzlei Ha]egan
Mitglied des BVMW Deutschland
Rumänisches Exklusiv-Mitglied des
ALFA International-Global Legal
Network
~dy Endre Str. 11

300175 Temeswar, Rumänien

Tel.: 0040-256-430454

Fax: 0040-256-436516

E-Mail: ioana.hategan@hategan.ro

www.hategan.ro

Kontakt Info:
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So wie es
Menschen gibt,
die besser unter
Druck arbeiten,
gibt es auch Un-
ternehmen, die
in Krisenzeiten
bessere Ergebnis-
se aufweisen.

Aber wodurch
unterscheiden

sich erfolgreiche Unternehmen in Krisen-
zeiten von den anderen? Welches sind die
Schwerpunkte, bei denen diese viel auf-
merksamer sind als andere?

Meistens sind in Krisenzeiten folgende
Prioritäten wichtig :

Liquidität: „Cash is King“ ist die Haupt-
regel in diesen Zeiten. Eine gute Beziehung
zu den Banken, gute Cashflowforecasts und
im Voraus reagieren sind Voraussetzungen
des Erfolgs. Factoring-Finanzierung ist eine
gute Alternative, um liquide Mittel schnel-
ler zu erhalten und potenzielle Kursverlus-
te zu vermindern.

Fokus auf Kunden: Analysieren Sie Ih-
re Kunden. Umsatz steigern ist in Krisen-
zeiten nicht relevant, wenn er nicht mit
Cashflow-Erhöhung verbunden ist. Boni-
tätsprüfung, ein gutes Mahnsystem, Versi-
cherungen für Forderungsausfälle und gute
Rechtsberatung zeigen Ihnen, welche Ihrer
Kunden wirklich Wert bringen und welche
nur Kosten steigern. Wichtig sind Verträ-
ge, wo Termine, Pflichten und Rechte klar
dargestellt sind.

Realistisch sein: Das betriebliche Um-
feld realistisch definieren und die jetzige
Aktivität korrekt verstehen. Welches sind
tatsächlich die Stärken Ihres Unterneh-
mens? Jetzt müssen alle Tätigkeiten, die
nicht Wert bringen, unter die Lupe genom-
men werden, um zu entscheiden, wie man
Verluste minimieren kann – durch eine so-
fortige Unterbrechung der unrentablen
Projekte oder durch zusätzliche Investitio-
nen, die in der Zukunft Ergebnisse bringen
könnten.

Analyse der Kostenstruktur: Der
Großteil der Unternehmen analysiert meis-
tens die Kostengröße, jedoch nie deren
Struktur. Dadurch wird nur die „ist“-Si-
tuation überprüft; die Minderungen wer-
den nur für kurze Zeit erhalten. Eine An-
alyse, die von den gewünschten Ergebnis-
sen ausgeht und dementsprechend die
Struktur der nötigen Kosten und die Kos-
tenträger definiert, würde die unnötigen
Kosten und nicht verwendeten Ressourcen
des Unternehmens identifizieren.

Planung und Vorschau: Budgets, die
im Vorjahr aufgestellt worden sind, haben
jetzt keine Bedeutung. Das betriebliche
Umfeld hat sich inzwischen völlig verän-
dert. Realistische Vorschau, Anwendung
der Szenario-Technik und Flexibilität sind
hier die Antworten. Forecasts werden in
Krisenzeiten immer wieder von Banken,
Lieferanten, Wirtschaftsprüfern und Ge-
sellschaftern verlangt. Das Going-Concern-
Prinzip (Unternehmensfortführungsprin-
zip) wird von Wirtschaftsprüfern durch er-

Prioritäten in Krisenzeiten

Karina Nicolau –
Managing Partner
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weiterte Prüfungsprozeduren dokumen-
tiert. Dabei spielen bei der Beurteilung kor-
rekte und realistische, schriftliche Ein-
schätzungen der Geschäftsführung eine
wichtige Rolle.

Humankapital-Analyse: Die Krise ist ein
Moment für die Leistungsbewertung der
Mitarbeiter und Entdeckung der „Talen-
te“, über die eine Firma verfügt. Die Siche-
rung dieser für die Zukunft kann durch
angepasste Schulungsprogramme und
neue Herausforderungen erzielt werden.

Günstige Gelegenheiten nicht verpas-
sen: Ein chinesisches Sprichwort besagt:
„Chancen entspringen aus einer Krise.“ In
den Bereichen, die für die Zukunft wichtig
sind, muss weiterhin investiert werden.
Aufgrund der Krise könnte hier sogar eine
Kostenminderung möglich sein. Auch gibt
es zumeist eine Vielfalt anderer Chancen:
Die Identifikation guter Fachkräfte, die
von anderen Unternehmen entlassen wur-
den, oder der Kauf von Vermögensgen-
ständen zu geringeren Preisen.

Wie können wir Ihnen in all diesen An-
gelegenheiten helfen? Zu jedem der er-
wähnten Punkte können wir für Sie Lösun-
gen finden.

Information und gute Beratung, gute
Kenntnisse der aktuellen Gesetzgebung
sind zurzeit wichtige Vorteile. Charakteris-

tisch für unsere Finanzbehörden ist, unter
Krisenumständen die Gesetzgebung fort-
laufend zu ändern, neue Steuern und
Pflichten für die Steuerzahler einzuführen,
Strafen zu erhöhen und Prüfungen durch-
zuführen.

Mit unseren hochqualifizierten Fach-
kräften und bisheriger Erfahrung stehen
wir Ihnen selbstverständlich wann immer
zur Verfügung.

Jedes Unternehmen kann Krisenzeiten in
eine Periode der Vorbereitung für das zu-
künftige Wirtschaftswachstum umwandeln.

Karina Nicolau,
Managing Partner

KG AUDIT & ACCOUNTING
Member of NEXIA International
Tel.: +40 21 320 20 14

Fax: +40 21 320 20 89

Blv. Corneliu Coposu 7

Bl. 104, Sc. 1, ~p. 29, Sektor 3

030602 Bukarest

E-Mail: office@kgaudit.ro

www.kgaudit.ro

Kontakt Info:
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Ab dem Jahr 2010 sind einige wichtige
Änderungen der rumänischen Steuerge-
setzgebung zu verzeichnen. Die Regie-
rungseilverordnung Nr. 109/2009 zur Än-
derung und Ergänzung des Gesetzes Nr.
571/2003 über den Steuerkodex setzt euro-
päische Bestimmungen in nationales Recht

um. Die jeweiligen Gesetzesänderungen
werden am 1. Januar 2010 in Kraft treten.

Besonders zu beachten sind die neuen
Umsatzsteuer-Regelungen bzw. das Um-
satzsteuerpaket, welches durch den Rat der
Europäischen Union verabschiedet wurde
und in die nationale Gesetzgebung jedes
Mitgliedstaates umgesetzt werden muss.
Das Umsatzsteuerpaket beinhaltet eine Rei-
he von Vorschriften, die im Zeitraum 2010
bis 2015 stufenweise umzusetzen sind.

Vor dem Hintergrund der dargestellten
Änderungen sollten Unternehmen unbe-
dingt schon jetzt eine umsatzsteuerliche
Risikoanalyse durchführen, damit eine
möglichst reibungslose Umsetzung der
neuen Deklarationspflichten und Einord-
nung der erbrachten Dienstleistungen zum

1. Januar 2010: Maßgebliche
Änderungen der Steuergesetzgebung

Bereits ab dem 1. Januar 2010 gelten folgende Neuregelungen zur Umsatzsteuer:

Ort der sonstigen
Leistungen

Als Ort der sonstigen Leistungen gilt zwischen Unternehmern
nunmehr grundsätzlich der Ort des Leistungsempfängers

Grundsätzlich kommt die sogenannte Umkehr
der Steuerschuldnerschaft (Reverse Charge) auf den Leis-
tungsempfänger für grenzüberschreitende sonstige Leistungen
zur Anwendung (bis auf Sonderfälle)

Neue Meldepflichten bei
grenzüberschreitenden
Dienstleistungen

Einführung einer neuen zusammenfassenden Meldung für
grenzüberschreitende sonstige Leistungen (ähnlich der bereits
einzureichenden Meldungen für Warenlieferungen)

Neues Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren innerhalb
der EU

Einreichung der Erstattungsanträge auf elektronischem Wege und
direkt in dem Mitgliedstaat, in welchem der beantragende Unter-
nehmer ansässig ist
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1. Januar 2010 erfolgen kann. Derzeit ist
nicht abzusehen, dass die Finanzverwal-
tung Übergangsregelungen zur Erfüllung
der ab 1. Januar 2010 geltenden Pflichten
schaffen wird. Von daher sollte man sich
darauf einstellen, dass die Neuregelungen
ab 1. Januar 2010 ohne Ausnahme Gel-
tung erlangen werden. Neben einer um-
satzsteuerlichen Risikoanalyse ist auch ei-
ne Anpassung des verwendeten EDV-Sys-
tems spätestens zum 1. Januar 2010 unter
anderem in folgenden Punkten wichtig:
• Modifikationen der Ausgangsrechnungen
• Änderung der EDV im Hinblick auf die

Meldepflichten
• Überprüfung von inländischen Betriebs-

stätten ausländischer Geschäftspartner
Eine weitere bedeutende Änderung ist

die Ergänzung des Begriffes „juristische
Personen mit Sitz in Rumänien, welche ge-
mäß Europarecht gegründet wurden“
bzw. Europäische Gesellschaft (SE) und
Europäische Genossenschaft (SCE). Auch
wenn die juristische Grundlage durch die
Änderung des Gesetzes über die Handels-
gesellschaften schon im Jahre 2008 gelegt
wurde, bestanden im Steuerkodex noch
keine klarstellenden Regelungen zur steu-
erlichen Behandlung dieser neuen Gesell-
schaftsformen in Rumänien.

Die Verlegung des Sitzes einer SE und/
oder SCE von Rumänien in einen sonstigen
Mitgliedstaat der EU ist in Rumänien steu-
erlich neutral möglich. Ab dem 1. Januar
2010 sind bestimmte Regelungen für rumä-
nische steuerpflichtige Personen (in sonsti-

gen Mitgliedstaaten erhobene Dividenden-
steuer, Restrukturierung, ausländische Steu-
ergutschriften usw.) auch für Gesellschaften
mit Sitz in Rumänien, welche nach Europa-
recht gegründet wurden, anwendbar.

Weitere Änderungen betreffen die Ver-
brauchsteuer. Ab dem 1. April 2010 wird
keine Verbrauchsteuer mehr für Produkte
erhoben, deren Besteuerung bisher in Pro-
zentsätzen festgelegt wurde, wie zum Bei-
spiel für Luxuswaren (mit Ausnahme von
Kaffee). Übergangsbestimmungen zur Be-
förderung verbrauchsteuerpflichtiger Wa-
ren unter Steueraussetzung in Mitglied-
staaten, welche das hierzu eingerichtete
EDV-gestützte System noch nicht einge-
führt haben, sind in Vorbereitung.

Zusammenfassend ist darauf hinzuwei-
sen, dass viele rumänische Unternehmen er-
fahrungsgemäß nicht ausreichend vorberei-
tet sein werden, um die neuen Regelungen
ab dem 1. Januar 2010 intern umzusetzen.
Hier sollte ein Umdenken stattfinden, denn
einer effektiven Prävention ist gegenüber ei-
ner teuren nachträglichen Aufarbeitung im-
mer der Vorzug zu geben.

Ariadna Popa,
Manager – Tax Advisory Services

Kontakt Info:
MAZARS in Rumänien
Str. Economu Cez`rescu Nr. 31B

Sektor 6, Bukarest

Tel.: +4 031 229 2600

Fax: +4 031 229 2601

E-Mail: contact@mazars.ro

www.mazars.ro



14 debizz

DEBIZZ/KRISENMANAGEMENT GUIDE

Gegenwärtig sehen sich viele Gesell-
schaften mit der Insolvenz konfrontiert.
Die Umstrukturierung der Gesellschaft ist
eine Möglichkeit zur Vermeidung dieser
Klippe, obwohl sie schwierige Entschei-
dungen voraussetzt.

In den letzten Jahren verschuldeten
sich viele Gesellschaften, was sie auf die
gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise
empfindlich macht. Zurzeit werden die
Gesellschaften mit verschiedenen Schwie-
rigkeiten konfrontiert und suchen drin-
gend nach Lösungen. Ein einfaches tägli-
ches Durchlesen der Zeitungen ist in die-
sem Sinne hinweisend; aber ein genauerer
Blick auf die rechtliche und finanzielle La-
ge der Gesellschaften zeigt auf, dass eine
erhöhte Anzahl von Gesellschaften bald an
Verwertung ihrer Aktiva interessiert sein

werden, weil deren Werte unaufhörlich
sinken. Der Mangel an Geldmitteln zur
Tilgung fälliger Schulden ist üblicherweise
der Grund, der eine Gesellschaft zum Insol-
venzverfahren zwingt – auch wenn die Ak-
tiva der Gesellschaft zur Befriedigung der
Ansprüche ihrer Gläubiger ausreichend
sind und unabhängig, ob die Gläubiger An-
sprüche auf die Aktiva der Gesellschaft in
Form von Wertpapieren erheben. Die In-
solvenz ist jedoch nicht immer ein Ergebnis
der gesetzlichen Notwendigkeit. Es gibt vie-
le Fälle, in denen der Schuldner vor einem
Gericht eine Umstrukturierung freiwillig
einleitet, um sich vor der Durchsetzung der
Ansprüche der Gläubiger zu schützen. Be-
dauerlicherweise besitzt Rumänien keinen
gesetzlichen Rahmen zur Regelung eines
Umstrukturierungsprozesses als Schutz-

Umstrukturierung von Gesellschaften

Hart, aber erforderlich
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maßnahme vor Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens. Trotzdem gibt es verschiedene
Führungsmaßnahmen, die die Leistungen
einer Gesellschaft innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums verbessern können, wenn sie
an die vorhandenen bestimmten Fälle ange-
passt werden. Von entsprechender Rechts-
beratung während der Verhandlungen mit
den Gläubigern, Lieferanten und sonstigen
Geschäftspartnern unterstützt, können die-
se Maßnahmen die Gesellschaft vor finan-
ziellem Manko bewahren. Immerhin ist es
besser, eine Krise zu verhindern als ihre
Auswirkungen zu heilen.

Besser vor Konkurs

Die klügste Methode zur Vermeidung
der Insolvenz ist die Umstrukturierung des
Geschäfts vor oder während der ersten
Hinweise auf Schwäche. Umstrukturierun-
gen sind nichts Neues, das Rezept wurde
keineswegs von der Weltwirtschaftskrise
erfunden. Auch vor der Krise gerieten Ge-
sellschaften wegen schlechter Führung, kri-
tischer offener Position auf dem Kredit-
markt oder sonstiger ungünstiger Umstän-
de in Schwierigkeiten. Im Gegensatz dazu
ist eine gute Führung mit der Bewertung
des Niveaus und der Gefährlichkeit des
Cash-Flows und der Strukturierung des
Kreditwesens zur Maximierung der Vor-
teile und Beibehaltung der Flexibilität der
Behandlung von neuen Opportunitäten
oder schwierigen Verhältnissen gleichzu-
setzen. Sie können jetzt denken, dass die
Umstrukturierung hart ist – und Sie haben
Recht! Wie jegliche komplexe Angelegen-
heit kann der Prozess jedoch in kleine Tei-

le aufgeteilt und schrittweise angespro-
chen werden. Als Beispiel nennen wir ei-
nen Umstrukturierungsplan, der auf die
Beschaffung von entsprechenden Finanz-
quellen zur Begleichung der überfälligen
Schulden einer Gesellschaft abzielt. Ein
solcher Plan setzt folgende Maßnahmen
voraus: Suche nach potenziellen Investo-
ren zur Verstärkung des Grund- oder
Stammkapitals durch eine Kapitalerhö-
hung; Umschuldung zur Optimierung des
Cash-Flows der Gesellschaft; Abstim-
mung der Zahlungen auf die Einziehung
der Forderungen; Neuverhandlung der
Lohnverträge; Neuverhandlung der Ver-
träge mit den Geschäftspartnern betref-
fend die Skonti und sonstigen Vorteile;
Abbau des Warenbestandes auf die tat-
sächlichen Erfordernisse der Verkaufs-
struktur. Die Theorie weicht natürlich
stets von der Praxis ab, so dass jede Ge-
sellschaft einen Umstrukturierungsplan
nur nach einer detaillierten Analyse seiner
Wirtschaftlichkeit − zwecks Identifizie-
rung der optimalen Lösungen zur Ergeb-
nisverbesserung − durchführen sollte.

Verbesserung

des Cash-Flows
Nehmen wir das folgende Fallbeispiel

einer reibungslosen und gründlichen Um-
strukturierung, die einer Einzelhandel be-
treibenden Textiliengesellschaft erlaubte,
ihren Cash-Flow wesentlich zu verbessern
und ihre offene Position auf dem Kredit-
markt in den letzten zwei Jahren zu redu-
zieren. Das Ziel des Umstrukturierungs-
plans war die Verbesserung der Finanz-



16 debizz

DEBIZZ/KRISENMANAGEMENT GUIDE

und Liquiditätslage zwecks Heranziehung
von zusätzlichen Geldmitteln für eine re-
gionale Ausweitung. Das folgende Beispiel
legt nur die Strategie zur Verbesserung der
Liquiditätslage dar. Zum Beginn der Um-
strukturierung erzeugte die Gesellschaft ei-
nen negativen Cash-Flow, sowohl betrieb-
lich als auch finanziell. Es gab kein soforti-
ges Risiko einer Insolvenz dank der großen
Barreserven, die allerdings von dem negati-
ven Cash-Flow erodiert wurden. Somit lag
das Hauptinteresse der Gesellschaft darin,
den Prozess zu verbessern und Lösungen
zur Bekämpfung der Finanzschwierigkei-
ten, die sich letztendlich aus dem Nettomit-
telabfluss ergeben würden, zu finden. Die
vorgeschlagenen Maßnahmen schlossen
kurz- und mittelfristige Maßnahmen ein.
Die kurzfristigen Maßnahmen begannen
noch vor der Krise ihre Wirkung zu zeigen:
Die Textiliengesellschaft hat ihren negati-
ven Netto-Cash-Flow in einen positiven
Netto-Cash-Flow in Höhe von 5% der be-
trieblichen Auszahlungen umgewandelt.

Nach Durchsetzung eines einjährigen inte-
grierten Planungssystems mit rollenden
Prognosen und zentralisierten Kaufgeschäf-
ten konnte die Gesellschaft ihren Cash-
Flow über einen Zeitraum von 6 Monaten
vorhersagen, obwohl die Weltwirtschafts-
krise diesen Zeitraum sodann auf zwei-
drei Monate reduzierte. Die drei wirk-
samsten Maßnahmen waren die folgen-
den: Beseitigung der langsam bewegenden
Bestände durch Verkäufe und Promotions,
Stilllegung von Betrieben, die unrentabel
waren oder wenig Bargeld generierten,
und Durchsetzung von wirksamem Fi-
nanzmanagement durch u.a. Neuverhand-
lung der Zahlungsbedingungen mit den
Lieferanten und Kunden.

Geänderte Landschaft

Die Art der Umstrukturierung ändert
sich, sobald eine Krise eintritt (Tabelle 2).
Ab diesem Zeitpunkt muss die Gesellschaft
sämtliche Maßnahmen sehr rasch durch-
setzen, weil jegliche Verspätung eine wah-
re Bedrohung darstellen kann. Entschei-
dungen müssen schnell und entschlossen
getroffen werden, auch wenn sie unbeliebt
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sind und negative soziale Auswirkungen
haben. Natürlich muss jede Gesellschaft
die Maßnahmen fleißig analysieren und
sie gemäß ihrem Markt oder Industrie und
individueller Lage priorisieren. Das gegen-
wärtige Fallen der Immobilienpreise macht
die Verkäufe von Liegenschaften mit gleich-
zeitigen Rückvermietungen an den Ver-
käufer ziemlich uninteressant, obwohl sol-
che Geschäfte eine Lösung für ein vorläu-
figes Überleben darstellen können. Unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass die
meisten Gesellschaften mit hohen finan-
ziellen Risiken konfrontiert werden, soll-
ten sie Maßnahmen treffen, die das Liqui-
ditätsrisiko, das Zinsrisiko und das Fremd-
währungsrisiko mildern.

Nicht nur ein Wartezimmer

Die Verbesserung der Einziehung von
Forderungen ist für die Gesellschaften
zwingend, sobald sie ein verschlechtertes
Zahlungsverhalten unter ihren Geschäfts-
partnern bemerken. Einige rumänische Ge-

sellschaften haben schon entsprechende
Verfahren oder Behandlung von Zah-
lungsrückständen wie z. B. das Aufspüren
und Folgen der Spätzahler oder Erhalt von
externer Hilfe entwickelt. Zurzeit konzen-
trieren sie sich auf ergänzende Strategien
wie z. B. Verkauf nur gegen Bargeld, wo-
bei sie Rabatte für schnelle Zahlungen an-
bieten oder Verträge zwecks Einführung
von Vorauszahlungen oder Abschlagszah-
lungen anstelle der Zahlungen nach Ende
der Leistung neu verhandeln. Wir hoffen,
dass all diese Aspekte zeigen, dass die Um-
strukturierung vorteilhaft und nicht nur ein
„Wartezimmer“ vor dem Konkurs, sondern
eher eine Hauptmaßnahme darstellt, die
den Gesellschaften bei der Krisenüberwin-
dung hilft. Wir sagen hierzu: Die Entschei-
dung der Umstrukturierung in guten Zei-
ten, wenn die Gesellschaft ziemlich gut
läuft, ist schwer. Gegenwärtig sind die Zei-
ten optimal, um das Geschäft umzudenken
und es für die Zukunft vorzubereiten.

Cristina Stamboli,
Iulian Sorescu

Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte:

Cristina Stamboli,
Senior Associate
Tel +40 (21) 312 58 88
cristina.stamboli@noerr.com

Iulian Sorescu,
Head of Financial
Department
Tel +40 (21) 312 58 88
iulian.sorescu@noerr.com

www.noerr.com
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Bekanntlich
bieten auftrags-
schwächere Zei-
ten die Gelegen-
heit, an den eige-
nen Vertragsmus-
tern zu arbeiten.
Gut informierte
Entscheidungs-
träger stellen sich
jedoch die Frage,
ob es sinnvoll ist,
solche Vertrags-
muster jetzt, also
noch vor Inkraft-

treten des neuen Zivilgesetzbuches, zu
überarbeiten. Die noch besser Informierten
wissen, die Antwort ist ja.

Am 24. Juli 2009 wurde das neue ru-
mänische Zivilrechtsgesetzbuch (Codul ci-
vil) im Amtsblatt Rumäniens veröffent-
licht. Es handelt sich dabei um die bisher
bedeutendste Reform des Zivilgesetzbu-
ches seit dessen erstmaliger Kundmachung
1864. Neben weitreichenden Änderungen
im Familienrecht betreffen die mehr als
1.500 Änderungen auch die Bereiche des
Wirtschaftsrechts.

Es steht derzeit jedoch noch nicht fest,
wann genau die Änderungen tatsächlich in
Kraft treten werden. Art. 2664 Abs. 1 des
neuen Zivilgesetzbuches sieht nämlich vor,
dass die Regierung innerhalb von zwölf
Monaten ab der Kundmachung des Zivil-

gesetzbuches dem Parlament den Entwurf
eines Gesetzes zum Beschluss vorlegen
wird, welches das Inkrafttreten der Bestim-
mungen des neuen Zivilgesetzbuches re-
gelt. Wesentlich für Unternehmen ist zu
wissen, dass sie ihre Vertragsmuster jetzt
schon verbessern können und zwar derart,
dass diese auch nach Inkrafttreten des neu-
en Zivilgesetzbuchs Bestand haben wer-
den. Damit ist das Unternehmen auf die
Änderungen des Vertragsrechts auch bes-
tens vorbereitet.

Einige Beispiele dazu:
Was von ausländischen Wirtschafts-

treibenden immer wieder vergessen wird,
ist, dass das Eigentumsrecht an verkauften
Gütern in Rumänien bereits zzuumm  ZZeeiitt--
ppuunnkktt  ddeerr  EEiinniigguunngg der Parteien über die
Ware und den Preis auf den Erwerber
übergeht, selbst wenn der Gegenstand
dann noch nicht übergeben und der Preis
noch nicht entrichtet wurde. Tatsächlich
ist in der Praxis jedoch der Zeitpunkt der
Einigung in vielen Fällen nicht der ideale
Zeitpunkt für den Eigentumsübergang.
Die vorher erwähnte, generelle Regel ist
dispositiv: Die Parteien haben die Freiheit,
den Zeitpunkt des Übergangs des Eigen-
tums selbst zu regeln und können so bei-
spielsweise im Vertrag vereinbaren, dass
der Erwerber erst nach vollständiger Ent-
richtung des Kaufpreises Eigentümer der
verkauften Güter wird. Eine Klausel mit
diesem oder einem ähnlichen Inhalt hätte

Was tun in
auftragsschwachen Zeiten?

Eva Hegedüs-Brown
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vielen Unternehmern in den letzten Mona-
ten Ärgernisse erspart. Auch unter dem
neuen Zivilgesetzbuch bleibt die erwähnte
Grundregel erhalten. Vor diesem Hinter-
grund können und sollten Vertragsvorla-
gen Klauseln beinhalten, die den Eigen-
tumsübergang bewusst steuern und auch
in Zukunft gesetzeskonform sind.

Eine weitere Besonderheit des derzeiti-
gen rumänischen Vertragsrechtes, welche
bei Vertragsabschlüssen häufig nicht beach-
tet wird, ist die Tatsache, dass bei Säumnis
des Vertragspartners das Recht, den Ver-
trag zu kküünnddiiggeenn,,  nnuurr  ggeerriicchhttlliicchh geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, die Partei-
en haben eine außergerichtliche Kündigung
vereinbart. Das Fehlen einer außergerichtli-
chen Kündigungsklausel kann unter Um-
ständen zu jahrelangen Prozessen führen.
Eine einfache Klausel reicht dabei aus, das
Unternehmen davor zu schützen. Zu beach-
ten ist, dass die Klausel so formuliert zu sein
hat, dass sie auch mit dem neuen Zivilge-
setzbuch im Einklang steht. Das neue Ge-
setz wird nämlich die außergerichtliche
Kündigungsmöglichkeit ausdrücklich auch
gesetzlich einführen und schreibt dazu Fol-
gendes vor: Die außergerichtliche Kündi-
gungsklausel (pactul comisoriu) entfaltet
nur dann Wirkungen, wenn sie ausdrück-

lich auch die Pflichten beinhaltet, deren
Nichterfüllung zur automatischen Ver-
tragsbeendigung führt (Art. 1553 Abs. 1
neues Zivilgesetzbuch).

Die Liste der Regelungen, die Unterneh-
men bereits jetzt klären und in Übereinstim-
mung mit dem neuen Zivilgesetzbuch festle-
gen können, beschränkt sich dabei nicht auf
diese zwei Beispiele. Weitere wichtige As-
pekte, wie der Umfang des Schadenersatzes,
das Kumulieren von Vertragsstrafen und
Schadenersatzansprüchen oder Gewährleis-
tungsregeln gehören ebenso dazu. 

Ob sie getrennt, als sogenannte Allge-
meine Vertragsbedingungen, oder als Klau-
seln im Vertrag formuliert sind, macht recht-
lich keinen Unterschied, sie sollten nur beim
Vertragsabschluss nicht vergessen werden.

Eva Hegedüs-Brown

Kontakt Info:

Schoenherr [i Asocia]ii SCA
Dacia Blvd. 30, Et. 7

Sektor 1, RO-010413 Bukarest

Tel.: + 40 21 319 67 90

Fax: + 40 21 319 67 91

E-Mail:  office@schoenherr.ro

www.schoenherr.eu
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Die Finanzkrise und der damit verbun-
dene Konjunktureinbruch bescheren vielen
Unternehmen in Rumänien rote Zahlen.
Durch Konsumflaute, dramatische Einbu-
ßen bei der Bewertung von Immobilien
und wegbrechende Absatzmärkte weisen
selbst bis zur Krise vollkommen gesunde
Unternehmen plötzlich eine Überschuldung
auf oder sind zahlungsunfähig. Nach fol-
gend werden die gesetzlichen Definitionen
und die nach rumänischem Recht zu tref-
fenden Maßnahmen bei Überschuldung
und Zahlungsunfähigkeit dargestellt. Fer-

ner weisen wir auf die wichtigsten Aspekte
der Geschäftsführerhaftung hin, die gerade
bei Unternehmen in der Krise eine beson-
dere praktische Relevanz haben.

Überschuldung – Auflösung oder Ka-
pitalherabsetzung

Juristische Personen gelten nach rumä-
nischem Recht als überschuldet, wenn das
Gesellschaftsvermögen aufgezehrt ist. Sinkt
das Gesellschaftsvermögen (gesamte Akti-
va abzüglich Verbindlichkeiten) auf we ni-
ger als 50% des eingetragenen Stammkapi-
tals, hat eine außerordentliche Gesellschaf-
terversammlung die Auflösung der Gesell-
schaft zu beschließen. Sofern kein Auflö-
sungsbeschluss getroffen wird, ist die Ge-
sellschaft verpflichtet, spätestens bis zum
Abschluss des folgenden Geschäftsjahres ei-
ne Anpassung des Stammkapitals vorzu-
nehmen. Geschieht auch dies nicht, kann je-
de interessierte Person vor Gericht die Auf-
 lösung der Gesellschaft beantragen. Anders
als im deutschen Recht stellt die Überschul-
dung keinen Insolvenzgrund dar.

Zahlungsunfähigkeit – Insolvenzgrund
Einziger Insolvenzgrund nach rumäni-

schem Recht ist die Zahlungsunfähigkeit.
Diese liegt u. a. vor, wenn die Gesellschaft
Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als
10.000 RON mangels Liquidität binnen 30
Tagen nach deren Fälligkeit nicht bezahlt.
Beim Vorliegen von Zahlungsunfähigkeit
besteht für den Geschäftsführer die Pflicht,

Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit und
Geschäftsführerhaftung – Was ist zu tun?

RA Dr. G. Stalfort, Managing Partner
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spätestens innerhalb von 30 Tagen die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens zu bean-
tragen.

Geschäftsführerhaftung – heißes Eisen
bei Insolvenz

Das rumänische Insolvenzgesetz ent-
hält eine ganze Reihe von teilweise sehr
weitreichenden Vorschriften über die zivil-
rechtliche Haftung der Geschäftsführer im
Falle der Insolvenz des Unternehmens. In-
solvenzverwalter nehmen die Geschäfts-
führer häufig in Regress, weil sie in der Re-
gel als Honorar einen Prozentsatz von dem
Betrag erhalten, um den sie die Insolvenz-
masse der Gesellschaft mehren. Die zivil-
rechtliche Haftung des Geschäftsführers
tritt bereits dann ein, wenn die Buchhal-
tung nicht gesetzmäßig geführt wurde.
Hierbei kann sich ein Geschäftsführer
nicht mit der Behauptung exkulpieren,
dass er eine Buchhaltungsgesellschaft be-
auftragt hat. Wirksamen Schutz kann er in
diesem Fall nur durch die Beauftragung ei-
nes unabhängigen Wirtschaftsprüfers er-
langen, der periodisch die Buchführung der
Gesellschaft überprüft und die entsprechen-
den Unzulänglichkeiten rechtzeitig fest-
stellt. Einige weitere wichtige Haftungs-
gründe sind:

• Bevorzugung bestimmter Gläubiger
vor Zahlungsunfähigkeit

• Durchführung von Geschäften im
Namen der Gesellschaft für eigene Zwecke

• Fortführung von Zahlungsunfähig-
keit hervorrufenden Tätigkeiten

• Nutzung von Vermögenswerten oder
Krediten der Gesellschaft für eigene Zwecke

Mehrere Geschäftsführer haften grund-
sätzlich gesamtschuldnerisch. Die vorge-
nannte zivilrechtliche Haftung schließt
strafrechtliche Konsequenzen (z. B. wegen
Insolvenzverschleppung) nicht aus. Der Ge-
schäftsführer einer Gesellschaft in der Krise
sollte sich bereits zu Beginn der Tätigkeit
rechtlich genau beraten lassen, die Beach-
tung seiner Pflichten dokumentieren und
von unabhängiger Seite Überprüfungen vor-
nehmen lassen. Andernfalls drohen stra f-
rechtliche Konsequenzen und finanzielle
Gefahren durch eigene Haftung. Diese Ge-
schäftsführer-Haftung kann auch nicht
durch die Beendigung des Amtes als Ge-
schäftsführer oder den Verkauf der GmbH
vermieden werden.

RA Dr. Gisbert Stalfort, 
STALFORT Legal. Tax. Audit.

Kontakt Info:

STALFORT Legal. Tax. Audit.
Bukarest, Sibiu, Bistri]a, Berlin
Büro Bukarest:
Tel.: +40 – 21 – 301 03 53

Fax: +40 – 21 – 315 78 36

E-Mail: bukarest@stalfort.ro

www.stalfort.ro
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